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der mit einem Fussgänger spricht, welcher ein Gefäss mit der

Linken und an einem Stock über dem Rückenseinen Mantel trägt,

vonlinks treibt ein Hirt fünf Kühe herbei, gegen rechts steht ein

zweiter Hirt auf seinen Stock gestützt bei drei anderen Kühen,

von welchen zwei liegen. Links unter der Einfassungslinie

steht: „C. J. W. C. J. Haller v. Hallerstein ad Nat. del, & fee.

1795“, im Unterrand zu beiden Seiten des Winklerschen

Wappens: „Winkler von Mohrenfelsisches Reichs-Freyes Ritter-

guth Hemhofen, von Süd-Ost anzusehen Anno 1795.“

I. Vor der Unterschrift und vor dem Wappen, nur mit Haller’s

Namen.

II. Ebenso, aber mit dem Wappen.

III. Mit der Schrift.

48. Die beiden Mädchen mit der alten und jungen
Ziege.

H. 6“ 9%, Br. 5“ 3°“ d. Pl.

Nach Morland. Oval. H. 4“ 11‘ Br. 4“ 4“. Vor dem

Stamm eines dicken Baums steht ein junges Mädchen, welches

eine alte Ziege mit beiden Händen an den Hörnern festhält;

ein zweites, links sitzend, lässt eine junge Ziege auseinem Korb

fressen. Im Grund Bäume und Gebüsch und rechts ist das

Gitterfenster einer Hütte sichtbar. Unten im Boden steht:

„Morland inv. et del. v. Haller fec. 1795.“ In Umrissen zum

Coloriren radirt.

49. Die beiden Schweizerknaben mit der Ziege.
H2.6% 11465 Br.5.047 0: Bl.

Gegenstück zum vorigen Blatt. Oval. H. 5“, Br. 44,

Der eine Knabe, auf dem Boden sitzend, hat seine rechte Hand

um den Hals der Ziege gelegt, der andere, hinter ihr stehend

und mit einem Korb auf dem Rücken, stützt seine Rechte auf

ihren Rücken. Rechts eine hölzerne Planke. Unten im Boden

steht: „v. Haller del. ad Nat. in Helvetia 1795.“ In Umrissen

zum Coloriren radirt.


